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Dem Schutz der Bürger gegen rechtswidrige Maßnahmen 
der Verwaltung dienen die Kontrolle durch die Volksver
tretungen und die Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Aufbau und Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte werden 
durch Gesetz geregelt.

Für die Mitglieder der Verwaltungsgerichte gelten die 
Grundsätze über die Wahl und Abberufung der Richter der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit entsprechend.

IX. Selbstverwaltung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben das Recht der 
Selbstverwaltung innerhalb der Gesetze der Republik und 
der Länder.
Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehören die Entschei
dung und Durchführung aller öffentlichen Angelegenheiten, 
die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben der 
Gemeinde oder des Gemeindeverband'es betreffen. Jede 
Aufgabe ist vom untersten dazu geeigneten Verband zu 
erfüllen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben Vertretungen, 
die nach demokratischen Grundsätzen gebildet werden.
Zu ihrer Unterstützung werden Ausschüsse gebildet, in 
denen Vertreter der demokratischen Parteien und Organi
sationen verantwortlich mitarbeiten.
Wahlrecht und Wahlverfahren richten sich nach den für die 
Wahl zur Volkskammer und zu den Landtagen geltenden 
Bestimmungen. Jedoch kann durch Landesgesetz die Wahl
berechtigung von der Dauer des Aufenthalts in der Ge
meinde bis zu einem halben Jahr abhängig gemacht werden.

Die gewählten ausführenden Organe der Gemeinden und 
der Gemeindeverbände bedürfen zu ihrer Amtsführung des 
Vertrauens der Vertretungskörperschaften.
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